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Einschätzung zu Vorkommen und zur Betroffenheit streng und 
besonders geschützter Arten im geplanten Baugebiet „Krämers-
hof II“ Gemeinde Hofstetten 
 

1. Planungsvorgaben, Auswirkungen der Planung 

 

Die ortsansässige Firma ‚Krämer Brennteile‘ möchte auch zukünftig an ihrem Stand-

ort produzieren. 

Um die auf dem Grundstück bestehende Produktionshalle planungsrechtlich zu si-

chern und auch weiteren Platz für eine mögliche Firmenerweiterung und Lagerflä-

chen zu schaffen, soll für den nördlichen Bereich auf dem Grundstück Flst.-Nr. 720 

ein Bebauungsplan aufgestellt und an den bestehenden vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan „Krämershof“ von 2017 angegliedert werden. 

Da durch die Gegebenheiten vor Ort auf dem Betriebsgelände die bisher im vorha-

benbezogenen Bebauungsplan „Krämershof“ von 2017 angedachte Grabenverle-

gung des Gewässers 2. Ordnung im Norden des Plangebiets nicht mehr in vorgese-

hener Art und Weise möglich ist, soll auch eine neue und naturangepasste Graben-

planung und -verlegung mit in die Planung aufgenommen und umgesetzt werden. 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Hofstetten etwa 1.200m vom Ortskern 

in südlicher Richtung. Das Plangebiet befindet sich an der Straße ‚Ullerst‘ und ist ge-

kennzeichnet durch bereits bestehende Gewerbe- und Wohnbauten. Der räumliche 

Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von 0.48 ha. 

Im Norden besteht eine Grünfläche. Im Osten besteht eine Grünfläche und in eini-

gem Abstand eine Waldfläche. Im Süden besteht die Bestandsbebauung des Weiers 

„Krämershof“ mit Wohnbebauung und der Produktionsstandort der Firma „Krämer 

Brennteile“. Im Westen besteht der Ullerstbach und teilweise auch Waldflächen, so-

wie der Brandweier für die Firma „Krämer Brennteile“. Das geplante Gebiet erstreckt 

sich in der Höhenlage zwischen 356 und 367 m+NN.  

Die Grundstücke im Plangebiet werden bereits überwiegend als gewerbliche Flächen 

genutzt. Es bestehen Wohn- und auch Gewerbegebäude auf dem Plangebiet. Im 

Norden befindet sich eine größere Grünfläche mit einem als Brandweiher angelegten 

Weiher. Im Westen befindet sich eine Grünfläche, die die Funktion eines Gewässer-

randstreifens in Richtung des Ullerstbachs besitzt.  



Seite 2 

 

 
 

Abb.1: Lage des Baugebiets 

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, regional bedeutsame Biotope, 

FFH- oder Vogelschutzgebietes bzw. Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Mel-

dekriterien erfüllen, sind von der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht betroffen 

oder vorhanden. 

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ ist nicht 

zu erwarten. Weitergehende Prüfungen im Sinne des § 34 NatschG BW sind daher 

nicht erforderlich. 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des ausgewiesenen „Naturpark 

Schwarzwald Mitte/Nord“. 
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Abb.2: Nach§ 30 geschützte Biotope im Bereich des Baugebiets 

In der Nähe des Plangebietes befinden sich drei als Biotope ausgewiesene Flächen 

(siehe Abbildung 2). In diese Flächen darf nicht eingegriffen werden. Getätigte Ein-

griffe sind entsprechend gleichwertig auszugleichen. Hier ist besonders das ge-

schützte Biotop entlang des Ullerstbaches „Ullerstbach südlich Hofstetten“ Biotop-Nr. 

177143171176 (3) zu beachten, in welches nicht eingegriffen werden sollte.  

Das Amt für Umweltschutz des LRA Ortenaukreis hat im Rahmen des Offenlagever-

fahrens darauf hingewiesen, dass für das Bebauungsplanverfahren eine artenschutz-

rechtliche Abschätzung (Relevanzcheck nach dem Handlungsleitfaden Artenschutz 

in der Bauleitplanung und bei Bauvorhaben) erfolgen muss. 

Als im Gebiet relevante Artengruppen, die vom Vorhaben betroffen sein können, sind 

Vögel, Fledermäuse, Tagfalter, Heuschrecken, Libellen und Reptilien zu nennen. 

Aus der Gesamtliste der streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Trautner 

et al 2006 wurden unter Berücksichtigung des Zielartenkatasters Bad.-Württ. die Ar-

ten mit aktuellem und potentiellem Vorkommen im und in der Nähe des Untersu-

chungsgebiets ausgewählt. Zur Feststellung des Bestands erfolgten am 15.06., 

26.07., 24.08. und 13.09. 2022 4 Begehungen im Gelände.  

Auswirkungen der Planung 

Mit dem Bebauungsplan soll die vorhandene Gewerbeeinrichtung (Produktionshalle) 

am Standort rechtlich gesichert werden. Des Weiteren soll die wasserrechtliche Situ-

ation um den Gewässergraben im Norden des Plangebiets entschärft werden, indem 

eine Verlegung und naturnahe Ausgestaltung des Gewässergrabens und eine Teil-

(1) 

(2) 

(3) 

(1): Feldgehölz an Straße im Ullerst-Tal, Biotop-Nr. 

177143171443 

(2): Sicherquellen im Ullerst-Tal, Biotop-Nr. 

177143171181 

(3): Ullerst-Bach südlich Hofstetten, Biotop-Nr. 

177143171176 
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verlegung des Brandteichs vorgesehen wird. Dies führt grundsätzlich nur zu gerin-

gem Verlust des aktuellen Untersuchungsgebietes für die Eignung als Lebensraum 

für Flora und Fauna. 

Unterhalb der bestehenden Verdolung wird der Graben zukünftig weiter in Richtung 

Norden geführt, um möglichst schnell einen Gewässserrandstreifen von 5 m 

einhalten zu können. In einem Bogen wird der Graben in Richtung Ullerstbach und 

damit in Richtung Westen verschwenkt. Da nach Vorgaben des Landratsamts 

Ortenaukreis künftig kein Einlauf in den Brandweier erfolgen darf, wird der Graben 

nördlich davon bis zum Auslauf in den Ullerstbach geführt. Um den 

Gewässerrandstreifen an jeder Stelle einhalten zu können, wird die Fläche das 

Brandweiers im nördlichen Bereich zu Gunsten des neu herzustellenden Grabens 

ruduziert. Die Auffüllungen werden jedoch im östlichen Bereich des Brandweiers 

ausgeglichen, sodass sich weder im Hinblick auf das Volumen noch auf die Fläche 

des Brandweiers Änderungen ergeben werden.  

Geplant ist im offenen Grabenbereich ein naturnnaher Ausbau ohne harte 

Befestigungen. Als Sohlmaterial kommt das anstehenden Erd-/Steinmaterial zur 

Verwendung. Einzig im Bereich des Brandweiers, wo nur ein geringer Abstand zum 

Gewässer besteht, wird der Dammbereich durch Steine gesichert und mit 

lehmartigem Erdreich erstellt, damit eine Einleitung in den Brandweier dauerhaft 

unterbunden werden kann. Die Böschungssicherung wird durch Gräser und 

bedarfsweise durch Gehölzgruppen erfolgen.  

Nach Verlegung des Grabens nach Norden wird auf der Fläche des momentanen 

Grabenverlaufes eine private Grünfläche festgesetzt.  

Dies führt grundsätzlich nur zu geringem Verlust des aktuellen Untersuchungsgebie-

tes für die Eignung als Lebensraum für Flora und Fauna. 
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2. Aktuelle Erhebung zur artenschutzrechtlichen Relevanz 
 

 

Abb.3: Biotoptypen im Bereich des Baugebiets 

 

Abb.4: Bewertung Biotoptypen im Bereich des Baugebiets 
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Hinsichtlich der Biotopausstattung werden im Planungsbereich vor allem Flächen von 

mittlerer und geringer naturschutzfachlicher Bedeutung in Anspruch genommen.  

25% der Fläche sind von bestehender Bebauung und überwiegend versiegelten Be-

triebsflächen gekennzeichnet. 

Ca. 53% der Fläche wird durch eine Pferdeweide gebildet. Der Artenbestand des 

Grünlands wies zum Zeitpunkt der Erhebungen  auf eine Fettweide mittlerer Standor-

te hin. Im grasreichen Bestand mit hohem Anteil an Glatthafer und Weidelgras konn-

ten keine Kennarten des artenreicheren Wiesenartenspektrums erfasst werden. Auf-

grund des Fehlens von Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) besitzen die 

Flächen nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum für die Wiesenknopf-Ameisen-

Bläulinge.  

Am nördlichen Rand des Plangebiets befindet sich eine einzelstehende Esche mit 

einem Stammdurchmesser von ca. 0,30m. Es wurden keine Bruthöhlen die auf ge-

eigneten Lebensraum für höhlenbrütende Vogelarten schließen lassen oder als Le-

bensraum für Fledermäuse oder Haselmaus in Betracht kommen gefunden. Der Ein-

zelbaum sollte erhalten bleiben. 

Am Ostrand des Baugebiets grenzen die uferbegleitenden Gehölzbestände des Ul-

lerstbachs an. Der Bestand wird in der Baum- und Strauchschicht durch Esche, 

Schwarzerlen, Hasel und Weidenarten gebildet.  

Auch diese Gehölzbestände bieten keine Hinweise auf artenschutzrelevante Lebens-

raumbedingungen. Es wurden keine Bruthöhlen die auf geeigneten Lebensraum für 

höhlenbrütende Vogelarten schließen lassen oder als Lebensraum für Fledermäuse 

oder Haselmaus in Betracht kommen gefunden. An dem als geschütztes Biotop aus-

gewiesenen Bestand sind keine Eingriffe geplant.  
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Abb.5: Blick von Osten auf das Planungsgebiet; Im Hintergrund der Gehölzbestand Ullerstbachs, da-

vor der Löschwasserteich. Rechts im Vordergrund die Weide mit Gewässergraben 

Sowohl der westlich des Ullerstbach gelegene Brandteich als auch der vorhandene 

grabenartige Bach in der Weidefläche sind arm an Röhrichtstrukturen und besitzen 

einen naturfernen Ausbau. Sie besitzen eine mittlere naturschutzfachliche Bedeu-

tung.  

Unterhalb der bestehenden Verdolung wird der Graben zukünftig weiter in Richtung 

Norden geführt, um möglichst schnell einen Gewässserrandstreifen von 5 m 

einhalten zu können. In einem Bogen wird der Graben in Richtung Ullerstbach und 

damit in Richtung Westen verschwenkt. Da nach Vorgaben des Landratsamts 

Ortenaukreis künftig kein Einlauf in den Brandweier erfolgen darf, wird der Graben 

nördlich davon bis zum Auslauf in den Ullerstbach geführt. Um den 

Gewässerrandstreifen an jeder Stelle einhalten zu können, wird die Fläche das 

Brandweiers im nördlichen Bereich zu Gunsten des neu herzustellenden Grabens 

ruduziert. Die Auffüllungen werden jedoch im östlichen Bereich des Brandweiers 

ausgeglichen, sodass sich weder im Hinblick auf das Volumen noch auf die Fläche 

des Brandweiers Änderungen ergeben werden. 

Geplant ist im offenen Grabenbereich ein naturnnaher Ausbau ohne harte 

Befestigungen. Als Sohlmaterial kommt das anstehenden Erd-/Steinmaterial zur 

Verwendung. Einzig im Bereich des Brandweiers, wo nur ein geringer Abstand zum 

Gewässer besteht, wird der Dammbereich durch Steine gesichert und mit 
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lehmartigem Erdreich erstellt, damit eine Einleitung in den Brandweier dauerhaft 

unterbunden werden kann. Die Böschungssicherung wird durch Gräser und 

bedarfsweise durch Gehölzgruppen erfolgen.  

Nach Verlegung des Grabens nach Norden wird auf der Fläche des momentanen 

Grabenverlaufes eine private Grünfläche festgesetzt.  

Methodik Gebietsbegehungen 

Zur Feststellung des Bestands erfolgten am 15.06., 26.07., 24.08. und 13.09. 2022 4 

Begehungen im Gelände.  

Die Erfassung der Vogelarten erfolgte in Anlehnung an die Methodenstandards zur 

Erfassung der Brutvögel Deutschlands (Südbeck et al. 2005). Während der Bege-

hung wurden alle akustisch und/oder optisch wahrnehmbaren Vögel möglichst genau  

aufgenommen. Dabei wurde auf Revier anzeigende Verhaltensweisen geachtet. 

Durchzügler und Nahrungsgäste wurden ebenfalls erfasst. Die Begehungen fanden 

bei guten Wetterbedingungen (heiter, 18-25 °C) statt.  

Die Erfassung der Fledermausarten erfolgte durch Abschätzung potentieller Vor-

kommen anhand der Lebensraumstrukturen. Bei geeigneten Gehölzbeständen  wur-

de eine Besichtigung nach Hinweisen auf Sommer- und Winterquartieren vorge-

nommen. Untersuchungen mit Batcorder wurden nicht erhoben, da die Bebauungs-

fläche  für Fledermausaktivitäten nur geringe Bedeutung als Nahrungsraum besitzt. 

Die Begehungen fanden bei guten Wetterbedingungen (heiter, 18-25 °C) statt.  

Die Untersuchungen zur Reptilienfauna konzentrierten sich auf den Nachweis mög-

licher Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis). Ergänzend wurde aber auch 

nach Vorkommen der Mauereidechse gesucht. Das Gebiet wurde zu den genannten  

Terminen im Anschluss an die Avifaunaerfassung nach potentiell geeigneten Habita-

ten der Art, wie Gras- und Hochstaudenbestände, trocken-warme Säume und Ge-

hölzränder geprüft. Potentiell geeignete Habitate für Eidechsen, insbesondere poten-

tielle Sonnplätze wurden durch langsames Absuchen kontrolliert (Begehungszeit 1-2 

Stunden). Die Begehungen erfolgten unter günstigen Wetterbedingungen (18-24 °C, 

sonnig bis leicht bewölkt). 

Die Erfassung der Schmetterlinge (Feuerfalter/Nachtkerzenschwärmer), holzbe-

wohnenden Käfer und Libellen erfolgte durch Sichtbeobachtung und gegebenen-

falls durch Kescherfang. Die Untersuchungen erfolgten synergetisch zur Bestands-

aufnahme der Reptilien. 

Ergebnis der Begehung: 
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Fledermausvorkommen: 

Im Bereich des Einzelbaums (Esche) am Nordrand sowie an den uferbegleitenden 

Gehölzen am Ullerstbach wurden an den Bäumen keine Hinweise auf Sommerle-

bensräume beobachtet. Es wurden keine Bruthöhlen die auf geeigneten Lebensraum 

für höhlenbrütende Vogelarten schließen lassen oder als Lebensraum für Fleder-

mäuse oder Haselmaus in Betracht kommen gefunden. Eine gelegentliche Nutzung 

des Grünlands als Nahrungsraum für Fledermäuse aus angrenzenden Lebensräu-

men ist möglich aber aufgrund der Vegetation im Planungsgebiet eher unwahr-

scheinlich.  

Vogelarten: 

An Vogelarten sind vor allem Bewohner der Hausgärten zu verzeichnen. Sie nutzen 

in geringem Umfang die vorhandenen Grünlandbestände und den Gehölzbestand als 

Nahrungsraum. Beobachtungen und Hinweise auf bodenbrütende Vogelarten (Kie-

bitz, Feldlerche) oder auf die streng geschützten Arten des Zielartenkonzepts (z.B. 

Grauspecht, Zaunammer, Wendehals) konnten nicht festgestellt werden. Keine Brut-

höhlen im Baumbestand am Nord- und Ostrand (vgl. Fledermäuse).  

Tagfalter (Wiesenknopf-Ameisenbläulinge): 

Aufgrund des Fehlens von Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) auf den 

gesamten Parzellen und wegen der eutrophen artenärmeren Grünlandvegetation be-

sitzen die Weide derzeit auch nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum für die 

Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge. 

Vorkommen des streng geschützten Feuerfalters konnten ebenfalls nicht festgestellt 

werden. 

Eidechsen / Amphibien / sonstige Arten: 

Ein Vorkommen von Zauneidechsen und Mauereidechse wurde im Gebiet nicht beo-

bachtet. Ein Vorkommen der Mauereidechse ist für das Planungsgebiet aufgrund des 

fehlenden Anteils an Trockenmauern ohne Verfugung nicht anzunehmen. Für ein 

Vorkommen der Zauneidechse fehlt auf der Untersuchungsfläche ebenfalls das typi-

sche Lebensraumspektrum. 

Ein Nachweis zu Amphibienvorkommen konnte im Untersuchungsgebiet nicht er-

bracht werden.  

Im Bereich des Gewässerabschnitts am Ullerstbach, des grabenartigen Bachs und 
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im Brandteich konnten aktuell keine Libellenarten und keine relevanten Fisch- oder 

Muschelvorkommen erfasst werden. 

3. Einschätzung zu Vorkommen und zur Betroffenheit streng geschützter 
Arten im geplanten Baugebiet „Krämershof II“ Gemeinde Hofstetten 

 

Aus der Gesamtliste der streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach Trautner 

et al 2006 (Tabelle 2 im Anhang) wurden unter Berücksichtigung des Zielartenkatas-

ters Bad.-Württ. (Tabelle 1 im Anhang) die Arten mit aktuellem und potentiellem Vor-

kommen im und in der Nähe des Untersuchungsgebiets ausgewählt. 

Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

Mammalia pars Säugetiere (Teil 
ohne Flederm.) 

   

Castor 
fiber 

Biber   H: Flussauen mit Weichholzaue und Altarmen, wei-
terhin Seen und kleinere Fließgewässer mit ausrei-
chend submersen Wasserpflanzen und Weichhölzern. 
Die Böden am Ufer müssen grabbar für die Anlage 
der Baue sein. Pflanzenfresser, der Wasserpflanzen 
und Kräutern des Ufers verzehrt, weiterhin werden die 
Rinde und dünne Stämme bis 5 cm Durchmesser von 
Weide, Pappel ect. genutzt. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 

E: Zur Zeit ist das Vorkommen im Gebiet (Ullerstbach) 
sehr unwahrscheinlich. Keine Eingriffe vorgesehen. 
Eine Untersuchung ist nicht notwendig. Kein Verbots-
tatbestand. 

Muscardinus  
avellanarius 

Haselmaus   H: Bevorzugt werden lichte, sonnige Laubmischwäl-
der, außerdem Parkanlagen, Obstgärten und Feldhe-
cken. Überwiegend vegetarische Ernährung mit 
Baumsaft, Blättern, Keimpflanzen, Knospen, Früchten 
und Sämereien; dazu kommen Insektenlarven. 
Rote Liste: 
Deutschland -, Baden-Württemberg G 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist ein Bestand unwahrschein-
lich. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Kein Verbotstatbestand 

Chiroptera Fledermäuse    

Barbastella  
barbastellus 

Mopsfledermaus   H: Wochenstuben in Baumhöhlen und Spalten hinter 
abstehender Borke sowie an Gebäuden (z.B. hinter 
Fensterläden). Winter-/Schwärmquartiere befinden 
sich in Höhlen, Stollen oder Tunnel. Jagdgebiete 
schwerpunktmäßig im Wald, aber auch im strukturrei-
chen Offenland. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R1 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz nur von einer geringen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Eine Unter-
suchung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand. 

Eptesicus  
nilssoni 

Nordfledermaus   H: Hauptsächlich bewaldete Lebensräume mit Freiflä-
chen und Gewässern bis in die Schwarzwaldhochla-
gen; Sommerquartiere meist in Nischen und Hohl-
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

räumen von Gebäuden. Nahrungssuche in Wäldern, 
über Gewässern und in Ortschaften; Winterquartier in 
Kellern, Stollen und Höhlen. 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz nur von einer geringen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Eine Unter-
suchung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand. 

Eptesicus  
serotinus 

Breitflügelfleder-
maus 

⚫  H: Siedlungen, deren Randbereiche und strukturiertes 
Kulturland; Wochenstuben hauptsächlich in Dachstüh-
len, Nischen und Hohlräumen von Gebäuden. Winter-
quartier in Kellern, Stollen und Höhlen. Nachtaktiver 
Insektenjäger 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg R2 
E: Vorkommen im Gebiet eher unwahrscheinlich. 
Potentiell ist, unter Berücksichtigung der Lebens-
raumpräferenz, nur von einer geringen Nutzung als 
Nahrungsraum auszugehen. Eine Untersuchung ist 
nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand. 

Myotis  
bechsteinii 

Bechsteinfleder-
maus 

  H: Schwerpunktmäßig in strukturreichen Laubwäl-
dern, in der Vegetationsperiode fast ausschließlich auf 
Baumquartieren. Jagt im Radius von 1-5 km. Winter-
quartier in Baumhöhlen und unterirdisch in Höhlen 
und Stollen. Nachtaktiver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 

E: Vorkommen im Gebiet eher unwahrscheinlich. 
Potentiell ist, unter Berücksichtigung der Lebens-
raumpräferenz, nur von einer geringen Nutzung als 
Nahrungsraum auszugehen. Eine Untersuchung ist 
nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Myotis  
daubentonii 

Wasserfledermaus ⚫  H: Gewässerreiche Lebensräume in der Nähe von 
Wäldern mit viel Baumhöhlen. Sommerquartiere sind 
Baumhöhlen aber auch Nistkästen und Mauerspalten 
gewässernaher Gebäude. Überwinterung meist in 
Höhlen und Stollen. Nachtaktiver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland -, Baden-Württemberg RN 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur von einer Nutzung 
der gewässernahen Bereiche am Ullerstbach als Nah-
rungsraum auszugehen. Diese bleiben erhalten. Eine 
Untersuchung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstat-
bestand 

Myotis  
emarginatus 

Wimperfledermaus   H: Jagdlebensraum sind Wälder, Gehölzstrukturen 
der Kulturlandschaft und Viehställe. Wochenstuben 
sind meist größere Dachböden. Überwinterung über-
wiegend in Höhlen und Stollen. Nachtaktiver Insekten-
jäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R1, Baden-Württemberg RR 

E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz und der grossen Seltenheit 
der Art, nur von einer geringen Nutzung als Nahrungs-
raum auszugehen. Eine Untersuchung ist nicht erfor-
derlich. Kein Verbotstatbestand 

Myotis  
myotis 

Großes Mausohr ⚫  H: Nahrungssuche hauptsächlich im Laubwald. Som-
merquartiere bevorzugt in großräumigen Dachstühlen, 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

Männchen meist abseits davon in anderen Nischen-
quartieren. Winters in Stollen und Höhlen. Nachtakti-
ver Insektenjäger, der auch große Laufkäfer vom Bo-
den aufnimmt. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 

E: Vorkommen im Gebiet wahrscheinlich. Potentiell 
ist, unter Berücksichtigung der Lebensraumpräferenz, 
nur von einer geringen Nutzung als Nahrungsraum 
auszugehen. Eine Untersuchung ist nicht erforderlich. 
Kein Verbotstatbestand 

Myotis  
mystacinus 

Kleine Bartfleder-
maus 

  H: Anpassungsfähige Art mit breitem Biotopspektrum. 
Kommt in Wäldern, im Siedlungsbereich, in der offe-
nen Landschaft und an Gewässern vor. Sommerquar-
tiere bevorzugt in Spalten an Gebäuden, seltener in 
Baumhöhlen. Überwinterung meist in Höhlen und 
Stollen.  
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg 3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur einer Nutzung der 
gewässernahen Bereiche am Ullerstbach als Nah-
rungsraum auszugehen. Diese bleiben erhalten. Eine 
Untersuchung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstat-
bestand 

Myotis  
nattereri 

Fransenfledermaus   H: Hauptsächlich in Wäldern, Streuobstwiesen und 
Parklandschaften, aber auch in halboffener Land-
schaft mit Gebüschen, Hecken und Baumreihen. 
Sommerquartier in Baumhöhlen, Rindenspalte und 
Nistkästen sowie in Spalten von Gebäuden. Winter-
quartier in Höhlen, Stollen oder Kellern. Nachtaktiver 
Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 
E: Vorkommen im Gebiet eher unwahrscheinlich. 
Potentiell ist, unter Berücksichtigung der Lebens-
raumpräferenz, nur von einer geringen Nutzung als 
Nahrungsraum auszugehen. Eine Untersuchung ist 
nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Nyctalus 
leisleri 

Kleiner  
Abendsegler 

  H: Strukturreiche Waldlebensräume mit hohem Anteil 
an Baumhöhlen und Gewässern, manchmal auch in 
Parkanlagen, älteren Stadtgehölzen oder Waldinseln 
in intensiv genutzter Landschaft. Sommerquartier in 
Baumhöhlen und Nistkästen seltener an oder in Ge-
bäuden. Winterquartier meist in Baumhöhlen seltener 
in Gebäuden. Nachtaktiver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland RG, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz, nur von einer geringen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Eine Unter-
suchung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Nyctalus 
noctula 

Großer  
Abendsegler 

  H: Strukturreiche Waldlebensräume mit hohem Anteil 
an Baumhöhlen und Gewässern, manchmal auch in 
Parkanlagen, älteren Stadtgehölzen oder Waldinseln 
in intensiv genutzter Landschaft. Sommerquartier in 
Baumhöhlen und Nistkästen seltener an oder in Ge-
bäuden. Winterquartier meist in Baumhöhlen seltener 
in Gebäuden. Nachtaktiver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland RG, Baden-Württemberg R2 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz, nur von einer geringen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Eine Unter-
suchung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Pipistrellus 
nathusii 

Rauhhautfleder-
maus 

  H: Bevorzugt in strukturreichen Wäldern mit Gewäs-
sern, seltener im Siedlungsbereich. Sommerquartiere 
in Baumhöhle sowie Spalten von Bäumen und Ge-
bäuden, auch in Nistkästen. Winterquartiere bilden 
Felsspalten, Mauerrisse, Holzstapel und Höhlen. 
Nachtaktiver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland RG, Baden-Württemberg Ri 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz, nur von einer geringen 
Nutzung als Nahrungsraum. Eine Untersuchung ist 
nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Pipistrellus  
pipistrellus 

Zwergfledermaus   H: Schwerpunktmäßig im Siedlungsraum jedoch mit 
sehr breiten Spektrum an Lebensräumen. Sommer-
quartier in und an Gebäuden. Winterquartier in Höh-
len, Stollen, Kellern und Felsspalten. Nachtaktiver 
Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland -, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur von einer Nutzung  
als Nahrungsraum auszugehen. Eine Untersuchung 
ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Plecotus  
auritus 

Braunes Langohr   H: Halboffene Landschaft, insbesondere Siedlungen 
und deren Randbereiche, geschlossener Wald wird 
von der wärmeliebenden Art gemieden. Als Sommer-
quartier werden Gebäude bevorzugt. Winterquartier in 
Höhlen, Kellern und Stollen sowie Spalten. Nachtakti-
ver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R1 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz, nur von einer geringen 
Nutzung als Lebensraum auszugehen. Eine Untersu-
chung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Plecotus  
austriacus 

Graues Langohr ⚫  H: Halboffene Landschaft, insbesondere Siedlungen 
und deren Randbereiche, geschlossener Wald wird 
von der wärmeliebenden Art gemieden. Als Sommer-
quartier werden Gebäude bevorzugt. Winterquartier in 
Höhlen, Kellern und Stollen sowie Spalten. Nachtakti-
ver Insektenjäger. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R1 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist, unter Berücksichtigung 
der Lebensraumpräferenz, nur von einer geringen 
Nutzung als Lebensraum auszugehen. Eine Untersu-
chung ist nicht erforderlich. Kein Verbotstatbestand 

Aves Vögel    

Carduelis  
citrinella 

Zitronenzeisig   H: Halboffene Gebirgslandschaften mit Mosaiken aus 
Busch-Baum-Strukturen, Magerrasen und Feuchtstel-
len in hochmontaner bis subalpiner Stufe. Essenziell 
sind Flächen mit kurzrasiger Krautschicht und guter 
Verfügbarkeit geeigneter Samennahrung. 
Rote Liste: 



Seite 14 

Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

Deutschland R1, Baden-Württemberg R1  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der geographischen Verbrei-
tung unwahrscheinlich. Die Beeinträchtigung wird als 
gering bewertet. Kein Verbotstatbestand 

Emberiza  
calandra 

Grauammer   H: Offene, ebene, gehölzarme Landschaften mit klein-
parzellierter Nutzung und vielfältiger Fruchtfolge. Brut 
in der dichten Bodenvegetation. Ausreichend Singwar-
ten müssen vorhanden sein. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur von einer partiellen 
Nutzung als Nahrungsraum auszugehen. Die Beein-
trächtigung wird als gering bewertet. Kein Verbotstat-
bestand 

Gallinula  
chloropus 

Teichhuhn    H: Nährstoffreiche, stehende oder langsamfließende 
Gewässer unterschiedlicher Ausbildung. Die Brut findet 
auch auf sehr kleinen Verlandungsflächen statt. 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Keine Beeinträchtigung zu erwarten. Kein 
Verbotstatbestand 

Milvus  
milvus 

Rotmilan    H: Reich strukturierte Landschaften mit einem Mosaik 
aus Waldgebieten und offenen Bereichen. 
Rote Liste: 
Deutschland RV, Baden-Württemberg -  
E: Keine Beobachtung der Art im Untersuchungsge-
biet. Es ist nur von einer partiellen Nutzung als Nah-
rungsraum auszugehen. Die Beeinträchtigung wird als 
gering bewertet. Eine Untersuchung ist nicht erforder-
lich. Kein Verbotstatbestand 

Vanellus  
vanellus 

Kiebitz    H: Weiträumig offene Landschaften, wie Ackerbauge-
biete mit Vernässungsstellen, Randbereiche von Flug-
plätzen und feuchte Extensivweiden. Höhere Waldrän-
der, Hecken und Gebäude dürfen nicht vorhanden 
sein. Niederwüchsige, extensiv genutzte Bodenvegeta-
tion mit offenen Stellen und flachen temporären Ge-
wässern wird bevorzugt. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand. 

Amphibia Lurche    

Rana  
lessonae 

Kleiner Wasser-
frosch 

  H: Besonnte, vegetationsreiche und nährstoffärmere 
Tümpel und fischfrei- bis fischarme Weiher und Teiche 
sind die Laichgewässer. Wenig intensiv genutztes Of-
fenland, wie Wiesen und deren Brachen sowie Wälder 
in Gewässernähe stellen Landlebensräume dar. 
Rote Liste: 
Deutschland RG, Baden-Württemberg RG 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Po Nw Notiz 

tet. Kein Verbotstatbestand. 

Reptilia Kriechtiere    

Lacerta  
agilis 

Zauneidechse   H: Extensiv oder ungenutztes Offenland sowie größere 
Auflichtungen in Wälder, Brachen, Säume, Hecken, 
strukturreiche Gärten, Heiden und Magerrasen. Min-
destens kleinflächig müssen wärmebegünstigte Stellen 
zur Eiablage vorhanden sein. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg RV 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen nicht zu erwar-
ten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gege-
ben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 
Kein Verbotstatbestand. 

Lepidoptera Schmetterlinge    

Lycaena  
dispar 

Großer Feuerfalter   H: Besonnte, nicht oder extensiv genutzte Wuchsorte 
von großblättrigen Ampferarten (Rumex crispus, R. 
obtusifolius, R. hydrolapathum). Meist ruderalisierte 
Feuchtwiesen, Gräben, Acker- und Wiesenbrachen 
sowie Ruderalflächen. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist ein Bestand 
unwahrscheinlich. Eine Untersuchungsnotwendigkeit 
ist nicht gegeben. 

Maculinea  
nausithous 

Dunkler Wiesen-
knopf-
Ameisenbläuling 

  H: Nicht oder selten gemähte, im Hochsommer blü-
hende Bestände vom Großen Wiesenknopf und hohe 
Nestdichten der Knotenameise (Myrmica rubra). Ty-
pisch sind dafür Feuchtbrachen, Grabensäume, exten-
siv genutzte Futterwiesen und Streuwiesen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand 
auf den Grünlandbeständen zu erwarten. Eine Unter-
suchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. Es besteht 
kein Verbotstatbestand. 

Maculinea  
teleius 

Heller Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

  H: Mageres Extensivgrünland mittlerer bis feuchter 
Standorte mit Vorkommen Knotenameise (Myrmica 
scabrinodis): Streuwiesen und magere zweischürige 
Futterwiesen. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R1 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet sind Vorkommen 
nicht zu vermuten. Kein Verbotstatbestand 

Odonata Libellen    

Coenagrion  
mercuriale 

Helm-Azurjungfer   H: Langsam fließende, sauerstoffreiche, kalkreiche, 
sommerwarme Wiesenbäche und -gräben sowie 
schmale Rinnsale, Quellabflüsse und Schlenken in 
Kalkquellmooren sind Habitate der Libelle. 
Rote Liste: 
Deutschland R1, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
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gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Ophiogomphus  
cecilia 

Grüne Keiljungfer   H: Wärmebegünstigte Stillgewässer sowie Gräben, 
Kanäle, Altwasser und Flussbuchten sind typische 
Habitate.  
Rote Liste: 
Deutschland R1, Baden-Württemberg RD 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur von einer Nutzung der 
Gewässer und gewässernahen Bereiche als Lebens- 
und Nahrungsraum auszugehen. Diese bleiben weit-
gehend erhalten. Eine Untersuchung ist nicht erforder-
lich Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Astacidae, Mol-
lusca 

Krebse, Weich-
tiere 

   

Astacus astacus Edelkrebs   H: Bäche und Flüsse mit einem durchlässigen und 
ausreichend mit Sauerstoff versorgten Lückensystem 
des Gewässergrunds (Gewässergüte 2). Sommertem-
peratur im Wasser nicht über 24°C. 
Rote Liste: 
Deutschland R1, Baden-Württemberg nb 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Vorkommen sehr unwahrscheinlich. 
Potentiell ist nur vom Ullerstbach als Lebensraum aus-
zugehen. Dieser bleibt erhalten. Eine Untersuchung ist 
nicht erforderlich Die Beeinträchtigung wird als gering 
bewertet. Kein Verbotstatbestand. 

Unio crassus Bachmuschel /kleine 
Flussmuschel 

  H: Bäche und Flüsse mit einem durchlässigen und 
ausreichend mit Sauerstoff versorgten Lückensystem 
des Gewässergrunds (Gewässergüte 2). Auf sandigen 
bis feinkiesigen Substraten. Zur Verbreitung ist Fisch-
bestand essentiell. 
Rote Liste: 
Deutschland R1, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur vom Ullerstbach als 
Lebensraum auszugehen. Dieser bleibt erhalten. Eine 
Untersuchung ist nicht erforderlich Die Beeinträchti-
gung wird als gering bewertet. Kein Verbotstatbestand. 

 
 

Symbol Bedeutung 
Po potentielles Vorkommen im Wirkraum 
⚫ zu erwarten 
 wenig wahrscheinlich  

Nw Aktueller Nachweis 
⚫ Nachweis vorhanden 
 Nahrungs- oder Wintergast, unregelmäßiges Auftreten  

H: Habitat, Lebensraum 

E: Einschätzung zur Betroffenheit; Erforderliche Untersuchungen  
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4. Einschätzung zu Vorkommen und zur Betroffenheit besonders geschütz-
ter Arten im geplanten Baugebiet „Krämershof II“ Hofstetten 

 

Unter Berücksichtigung der Liste besonders geschützter Arten nach Trautner 2006 

erfolgt eine Einschätzung. In der folgenden Liste sind die streng geschützten Arten 

nicht berücksichtigt. Bei den Vogelarten sind nur Arten des Zielartenkatasters aufge-

führt. Grundsätzlich sind alle nicht als streng geschützt eingestuften europäische Vo-

gelarten besonders geschützte Arten. 

Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

Aves Vögel  

Alauda 

arvensis 

Feldlerche H: Brutvogel offener, extensiv genutzter Kulturland-
schaft mit Mosaik aus Acker- und Wiesenflächen. Star-
ker Rückgang durch Intensivierung der Landbewirt-
schaftung. 

Rote Liste: 
Deutschland -, Baden-Württemberg R5 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Brutbe-
stand zu vermuten. Potentiell ist nur von einer partiel-
len und temporären Nutzung als Nahrungsraum aus-
zugehen. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Anthus 

pratensis 

Wiesenpieper H: Der Wiesenpieper bevorzugt weitgehend offene und 
halboffene Grünlandgebiete, Moore, Seeriede, anmoo-
rige Feuchtgebiete und Borstgrasrasen mit Heidelbeer-
fluren. Alle Standorte sind durch hohen Grundwasser-
spiegel gekennzeichnet. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Anthus 

trivialis 

Baumpieper H: Der Baumpieper ist Brutvogel der offenen und halb-
offenen Landschaft. Weinbergsterrassen, trockene 
Mähwiesen, Halbtrockenrasen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand. 

Cuculus 

canorus 

Kuckuck  H: Bevorzugt lichte Laub- und Laubmischwälder und 
größere Feldgehölze in der offenen Landschaft. Auch 
Parkanlagen, große Friedhöfe und Gartengebiete. Als 
Brutschmarotzer ist er auf Wirtsvögel (vor allem Bach-
stelze, Teichrohrsänger, Rotkehlchen) 
Rote Liste: 
Deutschland R5, Baden-Württemberg R5  
E: . Im erweiterten Untersuchungsgebiet ist nur von 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

einer partiellen Nutzung als Nahrungsraum auszuge-
hen. Keine Beeinträchtigung zu erwarten. Kein Ver-
botstatbestand 

Delichon 

urbicum 

Mehlschwalbe H: Die Mehlschwalbe ist Brutvogel der offenen Land-
schaft mit Gehöften, Wiesen und Teichen. Lokal auch 
in Städten. Baut geschlossene Nester unter Dachrin-
nen, Toreinfahrten und Gesimsen, auch im Innern von 
Gebäuden und an Felsen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Hirundo 
rustica 

Rauchschwalbe H: Die Rauchschwalbe ist Brutvogel der offenen Land-
schaft mit Gehöften, Wiesen und Teichen. Baut offene 
Nester auf Sparren und Gesimsen, auch im Innern von 
Gebäuden und Schornsteinen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
vermuten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Tachybaptus 
ruficollis 

Zwergtaucher H: Eutrophe, flache Niederungsgewässer mit ausge-
prägtem Verlandungsgürtel, z.T. auch in Gräben und 
Fischteichen. Verbreitungsschwerpunkt Oberrheinebe-
ne, Alpenvorland mit Donautal und Bodensee. 
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg R2  
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur vom Ullerstbach als 
Lebensraum auszugehen. Dieser bleibt erhalten und 
wird aufgewertet. Eine Untersuchung ist nicht erforder-
lich Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Reptilia Kriechtiere  

Natrix 
natrix 

Ringelnatter H: Die Ringelnatter ist zwar deutlich an Gewässer ge-
bunden, nutzt aber ein weites Habitatspektrum. Fluss-
landschaften, Feuchtgebiete, künstliche Gewässer. 
Auch trockene Habitate wie Steinbrüche, Kiesgruben, 
Weinberge und Magerrasen. Häufigste Schlangenart in 
Bad.-Wuertt.. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Potentiell ist nur vom Gewässer als 
Lebensraum auszugehen. Dieses bleibt erhalten und 
wird aufgewertet. Eine Untersuchung ist nicht erforder-
lich Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Salamandra 

salamandra 

Feuersalamander H: Der optimale Lebensraum sind feuchte, von Quell-
bächen durchzogene Laub- und Laubmischwälder im 
Hügel- und Bergland. Als Tagesverstecke bevorzugt er 
Orte mit kühlen Temperaturen und hoher Luftfeuchtig-
keit. 
Rote Liste: 
Deutschland V, Baden-Württemberg R3  
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Deutsche Be-
zeichnung 
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E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Lepidoptera Schmetterlinge  

Adscita 

statices 

Ampfer-
Grünwidderchen 

H: Nasse bis wechselfeuchte Wiesen im offenen wie 
gebüschreichen Gelände, oder im Wald. Auch auf Ma-
gerrasen im Löss. 
Rote Liste: 
Deutschland -, Baden-Württemberg - 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Boloria 
titania 

Natterwurz-
Perlmutterfalter 

H: Montane Lagen im Schwarzwald auf waldnahen 
Wiesen, in höheren Lagen auch auf Bergwiesen, Bin-
senwiesen und am Rande von Hochmooren. 
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg 2 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Carcharodus 

alceae 

Malven-
Dickkopffalter 

H: Auf artenreichen Brache- und Ruderalflächen, auf 
Magerrasen, an Dämmen und Böschungen.  
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg R2 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 

Lycaena 
hippothoe 

Lilagold-Feuerfalter H: Im Schwarzwald auf Feuchtwiesen, Magerrasen, 
Bergwiesen. Eiablage und Raupen häufig am Sauer-
ampfer. 
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet sind Vorkommen möglich. Es 
wurde kein Tier beobachtet.. Die Beeinträchtigung wird 
als gering bewertet. Kein Verbotstatbestand 

Lycaena 
virgaureae 

Dukaten-Feuerfalter H: Im Schwarzwald in oder am Rande von Bergahorn-
Buchenwäldern, ebenfalls auf Lichtungen, Bergwiesen, 
am Rande von Bächen auf angrenzenden Nasswiesen. 
Auch in Magerrasen und Felsfluren. 
Rote Liste: 
Deutschland 3, Baden-Württemberg R1 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist ein Bestand sehr unwahr-
scheinlich. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Nymphalis 

antiopa 

Trauermantel H: Waldtäler und an Waldrändern. Gebüschreiche 
Trockenhänge auch auf feuchten Wiesen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. 

Kein Verbotstatbestand 

Nymphalis 

polychloros 

Großer Fuchs H: Waldtäler und an Waldrändern. Gebüschreiche 
Trockenhänge auch auf feuchten Wiesen. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R2 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Petromyzidae 
et Astacidae 

Neunaugen und 
Flusskrebse 

 

Lampetra planeri Bachneunauge H: Art bewohnt nährstoffarme Bäche mit sandig-
kiesigem Substrat (mind. Güteklasse 2). 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2 
E: Aufgrund der derzeitigen Qualität des Gewässers im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Potentiell ist nur vom Ullerstbach als Lebensraum aus-
zugehen. Dieser bleibt erhalten und wird aufgewertet. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Odonata Libellen  

Cordulegaster 
bidentata 

Gestreifte 
Quelljungfer 

H: Art bewohnt quellnahen Bereich und Oberlauf von 
Waldbächen.. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Onychogomphus 
forcipatus 

Kleine 
Zangenlibelle 

H: Art bewohnt mittlere Abschnitte bewaldeter Flüsse, 
aber auch künstliche Gewässer und Kiesgruben. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R3 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist ein Bestand eher unwahr-
scheinlich. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
gegeben. Die Beeinträchtigung wird als gering bewer-
tet. Kein Verbotstatbestand 

Sympetrum 
flaveolum 

Gefleckte 
Heidelibelle 

H: Art bewohnt Stillgewässer und Moore. 
Rote Liste: 
Deutschland R3, Baden-Württemberg R1 
E: Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im 
Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu vermuten. 
Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht gegeben. 
Die Beeinträchtigung wird als gering bewertet. Kein 
Verbotstatbestand 

Apoidea Bienen  

Andraena 
pandellei 

Grauschuppige 
Sandbiene 

H: Art bewohnt Fettwiesen und Weiden mit Wiesen-
Glockenblume; auch Magerrasen und Waldränder. 
Rote Liste: 
Deutschland R2, Baden-Württemberg R2 
E: Es besteht kein aktueller Nachweis über Vorkom-
men im Gebiet. Aufgrund der derzeitigen Lebensraum-
strukturen im Untersuchungsgebiet ist kein Bestand zu 
erwarten. Eine Untersuchungsnotwendigkeit ist nicht 
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Wissenschaftliche 
Bezeichnung 

Deutsche Be-
zeichnung 

Notiz 

gegeben. Es besteht kein Verbotstatbestand 

 

Symbol Bedeutung 
H: Habitat, Lebensraum 

E: Einschätzung zur Betroffenheit; Erforderliche Untersuchungen  
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5. Zusammenfassende Bewertung 

Aus den Gesamtlisten der streng geschützten und der besonders geschützten Tier- 

und Pflanzenarten nach Trautner et al 2006 (Tabelle 2 im Anhang) wurden unter Be-

rücksichtigung des Zielartenkatasters Bad.-Württ. (Tabelle 1 im Anhang) die Arten 

mit aktuellem und potentiellem Vorkommen im und in der Nähe des Untersuchungs-

gebiets ausgewählt und hinsichtlich ihrer artenschutzrechtlichen Betroffenheit bewer-

tet. 

Konkretes Ziel des Artenschutzes sind die nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 

BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (wobei die streng ge-

schützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten Arten darstellen). 

Dazu zählen (streng geschützte Arten im Fettdruck):  

- Arten des Anhangs A und B der EG-Artenschutzverordnung (EG-VO 338/97)  

- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie  

- alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie  

- Arten der Anlage 1, Spalte 2 und Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 

(BArtSchV) 

Nach § 44 (1) BNatSchG (neu) ist es verboten,  

1.  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zitat, sogenanntes „Tötungsverbot“),  

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-

gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert (Zitat, sogenanntes „Störungsverbot“),  

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Zitat, sogenanntes „Zerstörungsverbot der Lebensstätten“),  

4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 

oder zu zerstören  
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Nachgewiesene oder potentielle Vorkommen von streng und besonders geschützten 

Pflanzenarten sind im Gebiet nicht zu vermerken. 

Von den überprüften Tierarten mit potentiellem Vorkommen oder nachgewiesenem 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet sind 31 Arten streng geschützt. 

21 weitere, als besonders geschützt eingestufte Arten haben ebenfalls ein potentiel-

les oder nachgewiesenes Vorkommen.  

Fledermäuse, Biber, Haselmaus 

Für 4 Fledermausarten (Großes Mausohr, Graues Langohr, Breitflügelfledermaus, 

Wasserfledermaus) wäre ein Vorkommen potentiell möglich. Bei den genannten Ar-

ten handelt es sich aber nur um Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet. Unter Be-

rücksichtigung der Lage des Baugebiets (Keine Beeinträchtigung am Ullerstbach) 

und unter Berücksichtigung der geringen Habitateignung des umgebenden Baumbe-

stands wird für die streng geschützten Fledermausarten eine geringe Beeinträchti-

gung festgestellt. 

Alle 4 Arten können im Bereich der bestehenden Ortsbebauung (Feuerwehrhaus, 

Kirchturm) Wohnstuben oder Überwinterungsquartiere besitzen. 

Der östlich angrenzende Ullerstbach ist als Bibergewässer nicht geeignet. Aufgrund 

fehlender Gehölzstrukturen (Hecken, Feldgehölze) in der Baugebietsfläche ist das 

Vorkommen der Haselmaus sehr unwahrscheinlich. 

Avifauna 

Alle genannten streng geschützten und besonders geschützten Vogelarten haben im 

Bereich des geplanten Baugebiets auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen ungüns-

tige Brut- und Nahrungsbedingungen. Ein Vorkommen ist auch als Nahrungsgast 

sehr unwahrscheinlich. Sie werden also durch die geplante Maßnahme nicht beein-

trächtigt. 

Reptilien Amphibien 

Ein Vorkommen von Zauneidechsen und Mauereidechse wurde im Gebiet nicht beo-

bachtet. Ein Vorkommen der Mauereidechse ist für das Planungsgebiet aufgrund des 

fehlenden Anteils an Trockenmauern ohne Verfugung nicht anzunehmen. Für ein 

Vorkommen der Zauneidechse fehlt auf der Untersuchungsfläche ebenfalls das typi-

sche Lebensraumspektrum. 

Ein Nachweis zu Amphibienvorkommen konnte im Untersuchungsgebiet nicht er-

bracht werden.  
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Tagfalter, Libellen, Wildbienen, Heuschrecken 

Vorkommen des streng geschützten Feuerfalters konnten nicht festgestellt werden. 

Die Qualität der Wiesenausbildungen lässt das Vorkommen der beiden ebenfalls 

streng geschützten Ameisen-Bläulingarten nicht zu. 

Einige besonders geschützte Tagfalter (7 Arten), Libellen (3 Arten) und Wildbienen (1 

Art) besitzen im weiteren Gebiet um die Bebauungsfläche potentiell geeignete Le-

bensräume. Aufgrund der derzeitigen Lebensraumstrukturen im Untersuchungsge-

biet sind Vorkommen jedoch nicht zu erwarten.. 

Im Bereich des Gewässerabschnitts am Ullerstbach und der übrigen Gewässer konn-

ten keine streng oder besonders geschützte Arten erfasst werden (Bachmuschel, 

Bach-Neunauge, Flußkrebs).  

Fazit 

Unter Berücksichtigung der Lebensraumstrukturen im Gebiet und der Planung im Be-

reich des Baugebiets wurde für alle streng geschützten Arten und besonders ge-

schützten Arten eine geringe Beeinträchtigung festgestellt. 

Eine Gefährdung oder Beeinträchtigung der aufgeführten Arten die zur Verletzung 

der o.g. Verbotstatbestände führt ist nicht gegeben.  

Zusätzliche faunistische Untersuchungen sind aus gutachterlicher Sicht nicht not-

wendig. 

Bei Durchführung des Vorhabens gehen beweidete Grünlandbestände verloren. Der 

dadurch verlorengehende potentielle Nahrungsraum wird durch die Neuanlage und 

naturnahe Gestaltung des zu verlegenden Grabenabschnitts funktionell aufgefangen. 

Die im Rahmen des Ausgleichskonzepts geplanten Maßnahmen wirken sich mindert 

auf den Verlust des Nahrungsraums der Fledermäuse und der anderen, potentiell 

vorkommenden streng und besonders geschützten Arten aus. Durch die verbleiben-

den Grünlandgebiete um das Baugebiet besteht zudem eine Rückzugsmöglichkeit 

für Tagfalter, Libellen, Heuschrecken und Wildbienen. 

Eine zeitlich vorgezogene CEF-Maßnahme zum Schutz der genannten Arten ist aus 

gutachterlicher Sicht nicht notwendig. 

Unter dieser Vorraussetzung ist aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Beeinträchti-

gung zu erwarten. 
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7. Anhang 

 

Tabelle 1: Auswertung Zielartenkataster-Informationssystem Bad.-Württ. 

Tabelle 2: Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums streng geschützter Arten 
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